
Zeitschrift: Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte =
Société Suisse d'Histoire Economique et Sociale

Herausgeber: Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte

Band: 18 (2002)

Artikel: Caritas - Fraternitas - Solidarität : Überlegungen zur kollektiven
Daseinsvorsorge in spätmittelalterlichen Zünften und
Gesellenvereinigungen

Autor: Lusiardi, Ralf

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-871968

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-871968
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


-139-

Ralf Lusiardi

Caritas - Fraternitas - Solidarität

Überlegungen zur kollektiven Daseinsvorsorge
in spätmittelalterlichen Zünften und Gesellenvereinigungen

In der Geschichte der Armut gilt das ausgehende Mittelalter als eine Zeit
einschneidender Veränderungen. Der Beginn einer obrigkeitlichen Armenpolitik
fällt ebenso in diese Zeit wie ein elementarer Wandel im Armutsverständnis. Die

genauere Beschreibung, Deutung und Datierung dieser Veränderungen bilden
nach wie vor den Gegenstand lebhafter Kontroversen. So wurde in jüngerer Zeit
nachdrücklich vor einer Überschätzung der Reichweite und «Modernität»
stadtobrigkeitlicher Armenfürsorge in Spätmittelalter und Frühneuzeit gewarnt und die

Bedeutung individueller und kollektiver Selbsthilfe betont.1 Zweifellos stellte das

ganze Mittelalter hindurch die in sozialen Gruppen geleistete gegenseitige Hilfe
eine besonders verbreitete und wirksame Form der Unterstützung in sozialen

Notlagen dar. Besonders häufig wurden die Praktiken kollektiver Selbsthilfe in
spätmittelalterlichen Zünften und Gesellenvereinigungen untersucht. Dies liegt
sicherlich nicht allein an der vergleichsweise günstigen Überlieferungslage,
sondern vor allem auch daran, dass Entstehung und Charakter dieser Gruppen,
insbesondere der Handwerkszünfte, seit langem immer wieder kontrovers diskutiert

worden sind.2 In jüngerer Zeit wurde namentlich von Otto Gerhard Oexle die

Auffassung vertreten, dass Zünfte wie Gesellenvereinigungen dem Gruppentypus
der «Gilde» zuzurechnen seien;3 «Gilden» seien demnach als eine Sonderform

von geschworenen Einungen anzusehen, die ihr Zustandekommen einem wechselseitig

geleisteten promissorischen Eid verdankten und das Ziel verfolgten,
umfassenden Schutz und gegenseitige Hilfe religiöser, wirtschaftlicher und
sozialer Art zu leisten; die geistig-religiösen Leitgedanken, die das Verhalten der

Gildemitglieder untereinander prägten, seien Caritas und fraternitas gewesen.4

Diese Merkmale von «Gilden» waren an den Gruppenphänomenen des

Frühmittelalters gewonnen worden;5 sie wurden dann auch auf Gruppenbildungen des

Spätmittelalters übertragen, indem etwa studentische universitates,
Bettlergemeinschaften und eben auch Zünfte und Gesellenvereinigungen als «Gilden»

aufgefasst wurden.6
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Betrachtet man die Formen kollektiver Daseinsvorsorge in Zünften und

Gesellenvereinigungen genauer, stellt sich indes die Frage, ob neben die zweifellos
vorhandenen Kontinuitäten mittelalterlicher Gruppenkultur im Spätmittelalter
nicht auch markante neue Entwicklungen treten. Auskunft über die Selbsthilfepraktiken

erhält man in erster Linie aus den in grosser Zahl überlieferten Statuten

der einzelnen Genossenschaften. In ihnen kommt bekanntlich ein breites Spektrum
regelungsbedürftiger Belange zur Sprache, etwa der Eintritt in die Genossenschaft,

die innere Organisation und Gerichtsbarkeit, die Sorge um das Begräbnis und die

Memoria verstorbener Mitglieder und - bei den Zünften - auch Bestimmungen zur
Ausübung des Handwerks, zu Qualitätssicherung und Marktzugang.
Regelungen zur materiellen Hilfe für in Not geratene Genossen finden sich

keineswegs immer darunter; im Gegenteil: Von den von Heinrich von Loesch

publizierten 43 Kölner Zunftstatuten bis zum Jahr 1500 enthalten lediglich zwei

derartige Bestimmungen.7 Andernorts mag dieses Verhältnis weniger eklatant

ausfallen, aber davon unberührt bleibt der allgemeine Eindruck, dass nur eine

Minderheit spätmittelalterlicher Genossenschaftsstatuten im deutschen Sprachraum

solche Regelungen beinhaltet.8 Sie betreffen dann vor allem die Unterstützung

für Genossen, die durch eine Krankheit oder einen Unfall auf kurze oder

längere Zeit arbeitsunfähig geworden waren.9 Hinzu treten bei den

Gesellenvereinigungen vornehmlich die bekannten Hilfsmassnahmen für Gesellen auf
Wanderschaft, also das Zehrgeld und die Gewährung von Unterkunft und Verpflegung.10

Die Zunftstatuten wiederum sehen vereinzelt auch Massnahmen für die
dauerhafte Unterstützung von Meistern vor, die durch ihre Arbeitsunfähigkeit im
Alter unter Verarmung leiden mussten, und beinhalten des öfteren Hilfen für
erkrankte Gesellen und Lehrlinge.11 Die am häufigsten erwähnten Formen solcher

genossenschaftlichen Hilfe sind - neben der direkten Krankenversorgung durch
andere Mitglieder und neben der Stellung von Gesellen für arbeitsunfähige Meister
oder für Meisterwitwen - die Unterbringung pflegebedürftiger Genossen in einem

Spital12 und die Gewährung eines Darlehens, das primär wohl subsidiäre Funktion
hatte, trotzdem aber bei den Gesellenvereinigungen die Höhe eines mehrfachen
Wochenlohnes eneichen konnte.13

Aufmerksamkeit gebührt aber nicht nur den Formen der genossenschaftlichen
Selbsthilfe, sondern besonders auch der Art und Weise, in der diese Hilfe im
Einzelnen geregelt wurde. Eher selten und vorwiegend in der Frühzeit der

berufsständischen Vereinigungen findet man nämlich so allgemein gehaltene

Formulierungen wie die in den BruderschaftsStatuten der Trierer Eisenhändler und
-schmiede von 1285, dass die Mitglieder verarmten Brüdern und Schwestern «de

communibus bonis diete fraternitatis subvenient iuxta qualitatem et quantitatem
bonorum fraternitatis antedicte».14 Weitaus häufiger wurde die Höhe einmaliger
oder regelmässiger Unterstützungszahlungen genau fixiert; so wollte die Strass-
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burger Baderbruderschaft 1477 jeweils ein einmaliges Darlehen von drei Schilling
an kranke Mitglieder zahlen,15 die Lübecker Russfärberzunft laut ihrer Ordnung

von 1500 wöchentlich vier Schilling lübisch an jeden Genossen, der «van armodes,
olders offte kranckheit wegen zin ampt nicht mer bruken konde edder wolde».16

Manche Statuten sahen indes vor, zusätzlich zu einer derart limitierten Hilfe im
Bedarfsfall weitere Unterstützung zu gewähren; so bestimmte die Ordnung der

Frankfurter Schuhmacherknechte von 1528, dass man einem kranken Gesellen

einen halben Gulden leihen solle, «und ob er damit nit gnug hette, sol man ime
noch mehe auf gutten glawben leihen».17

War die finanzielle Unterstützung als Darlehen gedacht, und dies war bei den

Zünften häufig der Fall und bei den Gesellenvereinigungen die Regel, dann wurde
mitunter nicht nur dessen Höhe geregelt, sondern zur Sicherung der Rückzahlung
auch ein Pfand verlangt. Entsprechende Vorkehrungen trafen vor allem die

Gesellenvereinigungen, deren grössere Besorgnis um die Rückzahlung angesichts
schmalerer Kassen und der Mobilität der Gesellen nur zu verständlich erscheint.

So vergaben die Strassburger Kürschnergesellen an ihre kranken Genossen nur
Kredite in Höhe des gestellten Pfandes, gewährten bei völliger Mittellosigkeit aber

immerhin noch ein Basisdarlehen von drei Schilling, dessen Rückzahlung der

Empfänger dann zumindest feierlich versprechen musste.18 Etwas grosszügiger

waren die Frankfurter Schuhmachergesellen, die auf Treu und Glauben einen

halben Gulden verliehen und bei Bedarf gegen ein Pfand nochmals den gleichen
Betrag.19 Rigider fiel dagegen die Ordnung der Strassburger Leinenweberknechte

von 1479 aus; danach sollte man nämlich «hinfurme kein gelt us der brüderschaft

busse lihen, es were dann sach das einer siech were, doch nit on der meister

[Büchsenmeister] erloubung; doch sullent sy besser pfände haben, don das gelt sy,
so sy hinweg lihent».20 Liess die Rückzahlungsmoral zu wünschen übrig, so

standen den Gesellenvereinigungen durchaus weitere wirksame Mittel zur Verfügung,

vor allem natürlich die soziale Ächtung durch die Genossen,21 aber auch die

ArbeitsausSperrung vor Ort und - mittels Verrufens und Nachschickens - in der

weiteren Umgebung.22

Mit den Regelungen über die Höhe und gegebenenfalls die Rückzahlung der Hilfe
war das in den Statuten wirkende Normierungsbedürfnis noch keineswegs
erschöpft. Mitunter begegnen auch Klauseln über die persönlichen Voraussetzungen,

die ein hilfesuchender Genosse zu erfüllen hatte: In erster Linie sollte er

tatsächlich bedürftig sein und dies auch nachgewiesen beziehungsweise nachgeprüft

werden;23 dies konnte heissen, dass er nur dann unterstützt werden sollte, so

die Kölner Böttcherordnung von 1397, «asvene hei dat sin neit tuischlichen noch

boisslichen hinbracht en hedde»,24 oder dass er, wie die Hamburger Bartscherer
1452 forderten, «syn gelt nicht vordobelt [verspielt] noch unnutliken tobrocht
hadde».25 Zwei weitere Anforderungen gehen erst seit dem 16. Jahrhundert in die
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Statuten ein: zum einen die Schuldlosigkeit an Krankheit oder Unfall,26 zum
anderen die Ehrbarkeit des Bedürftigen.27

Hinter all diesen Regelungen und Auflagen darf man als eine wichtige Triebkraft
die Sorge um die Bezahlbarkeit der genossenschaftlichen Hilfe vermuten. Und
tatsächlich wurde ein «Haushaltsvorbehalt» manches Mal mehr oder minder klar
expliziert;28 die Bruderschaftsordnung der Gesellen von neun kleineren Handwerken

zu Freiburg im Breisgau verband dies 1415 mit dem Hinweis auf die als

vonangig angesehene Zweckbestimmung der Büchse, denn man solle darauf
achten, «ob so vil darinne sie, daz man die kertzen daz künftige jare damit in eren

gehaben und gebessern möge, were denn ützit überiges, uß dem sol man dem, der

siech were, hhen, ob er sin begerte, oder geben, were, daz er sin als notdürftig
were, nach dem als denn geltz in der büchsen vere».29

Sucht man nach einem Grundprinzip, nach dem in spätmittelalterlichen Zünften
und Gesellenvereinigungen Genossen in Not geholfen wurde, dann kommt dem

modernen Betrachter leicht eine Assoziation in den Sinn, die denkbar weit von den

Grundgedanken mittelalterlicher Caritas entfernt ist: das Versicherungs- oder

Solidaritätsprinzip, das seinen Ausdruck findet in der gegenseitigen Selbsthilfe
einer Versichertengemeinschaft, wobei jedes Mitglied durch feste Pflichtbeiträge
den Anspruch auf bestimmte Versicherungsleistungen in ebenfalls feststehendem

Umfang erwirbt.30 Auf den ersten Blick ergeben sich tatsächlich bemerkenswerte

Parallelen: Denn auch in den spätmittelalterlichen Handwerkervereinigungen
erscheinen die Hilfen für bedürftige Genossen in ihrer Höhe begrenzt und wurden
meist aus der allgemeinen Kasse bezahlt, also vornehmlich von Eintrittsgebühren,

Mitgliedsbeiträgen und Bussgeldern;31 aber auch direkte Umlagen der Genossen

bei knapper Kassenlage waren vorgesehen,32 und seit dem Ausgang des Mittelalters

begegnen schliesslich - wenn auch noch sehr sporadisch - separat geführte
Armenkassen,33 womit der Konnex zwischen Beitrag und solidarischer Hilfe noch

enger wurde In dieselbe Richtung musste im Übrigen auch eine Politik wirken, die

seit dem Ende des 15. Jahrhunderts in oberdeutschen Städten wie Strassburg und

Freiburg durch die Stadträte verfolgt wurde: die Assoziierung ärmerer
Bevölkerungskreise an bestehende Zünfte mittels abgestufter Zunftmitgliedschaften;
gedacht vor allem zur politischen und sozialen Integration und Kontrolle der Armen,
hatte deren - oft gegen den Willen der Zünfte durchgesetzte - Aufnahme zu

genngeren Gebühren den Nebeneffekt, dass diese Personen von den zünftigen
Fürsorgeleistungen ausgeschlossen wurden.34

Allerdings ist hier bereits ein erster Einwand gegen eine moderne Interpretation
der genossenschaftlichen Selbsthilfe zu formulieren. Denn oft kam es eben nicht

zu einer genauen Fixierung des Umfangs der sozialen Leistungen, und auch da, wo
dies der Fall ist, bleibt zu fragen, ob die konkrete Entscheidung im Einzelfall nicht
dennoch nach Kassenlage erfolgte.
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Em zweiter problematischer Aspekt schliesst sich direkt daran an: Ergab sich aus

den jeweiligen Statuten ein unabweisbarer Anspruch des Bedürftigen auf eine

bestimmte Hilfeleistung, wie dies ja zu den Merkmalen der modernen Solidar-

versicherung gehört? Auch hier fällt die Antwort eher negativ aus:35 Zum einen
deuten sich in den Statuten selbst ja des öfteren Vorbehalte und Entscheidungsspielräume

der Kassenhüter an, wenn dies auch selten so detailliert festgeschrieben
wurde wie bei der Strassburger Schifferbruderschaft; wenn nämlich ein durch

Krankheit verarmter Genosse, so deren Statuten aus dem 15. Jahrhundert, bitte,
«das man im durch gotteswillen uf der brüderschaft zu sture komme, so süllent die

vier büssenmeister zusammen gon und süllent noch zwen redeliche manne oder

viere zu in nehmen, die ouch in der brüderschaft sint, und süllent do miteinander
eins werden was dem armen brüder, durch got, zu stüre geben wöllent us der

büssen; und was das merteil unter men (eins) wurt, das soll vollzogen und gehalten
werden».36 Zum zweiten darf hier das Fehlen von Unterstützungsregelungen in der

Mehrzahl der Statuten nicht ausser Acht gelassen werden Dieses ist zwar
keinesfalls so zu interpretieren, dass notleidenden Genossen keinerlei Hilfe
gewährt wurde; vielmehr liegt die Annahme nahe, dass die Genossen beziehungsweise

deren Meister in Ansehung der bestehenden Gewohnheiten, der jeweiligen
Notlage und der aktuellen Kassenlage über konkrete Massnahmen befanden und
dass man keine hinreichende Notwendigkeit sah, eine schriftliche Fixierung der

genossenschaftlichen Hilfe zu initiieren.37 Drittens ist damit erneut nach der

sozialen Praxis der kollektiven Selbsthilfe zu fragen, also auch danach, ob denn

Genossenschaften, die in ihren Statuten präzis umnssene Massnahmen vorsahen,
diese im «Ernstfall» auch tatsächlich so umsetzten. Konkrete Aufschlüsse hierüber
sind allerdings für den deutschsprachigen Raum bislang noch kaum möglich. Denn

diejenigen jüngeren Studien regionalen Zuschnitts, die dieser Frage Aufmerksamkeit

schenkten, mussten konstatieren, dass entsprechende Rechnungsbelege nicht
überliefert sind.38 Damit ist nicht gesagt, dass andernorts nicht doch noch
vereinzelte auskunftsfähige Unterlagen erhalten sind; sie hanen dann allerdings
noch der Auswertung.
Eine gewisse Skepsis in der Frage der Umsetzung statutarischer

Fürsorgebestimmungen legen immerhin jüngere Forschungen zu den englischen Gilden des

Spätmittelalters nahe.39 Im Mittelpunkt des Interesses standen hier immer wieder
die Auskünfte der Gilden über ihre Aktivitäten und ihre Vermögensverhältnisse,
die sie in einer reichsweiten königlichen Umfrage von 1388/89 zu erteilen hatten.

Nach Ausweis der detaillierten Gildeantworten standen Caritas und memoria

zugunsten der eigenen Mitglieder generell im Mittelpunkt des Gruppenlebens. Die

punktuelle Überprüfung der sozialen Hilfeleistungen anhand einzelner

Rechnungsbelege ergab jedoch, dass wiederholt gar keine oder geringere Beträge als

die in den Gildeauskünften ausgewiesenen gezahlt wurden 40
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Auch in einem weiteren Punkt kann der Blick auf die englischen Verhältnisse die

Aufmerksamkeit schärfen: Die Umfrage von 1388/89 brachte die englischen
Gilden durchaus in gewisse Kalamitäten, denn sie hatten guten Grund, hinter der

königlichen Umfrage fiskalische Begehrlichkeiten und vielleicht auch einen

diffusen coM;wraf;o-Argwohn zu vermuten,41 und mussten in ihren Selbstdarstellungen

beiden Gefahren zu entgehen versuchen. Insofern ist die Herausstreichung
kantativer und memorialer Aktivitäten nicht zuletzt als Legitimationsstrategie
gegenüber der königlichen Anfrage und auch ihrem konkreten sozialen Umfeld
gegenüber zu verstehen.42

Im Vergleich dazu verdanken die genossenschaftlichen Statuten im deutschsprachigen

Raum ihre Entstehung und ihre Inhalte zweifellos vielfältigeren Ursachen

und Einflüssen. Dennoch scheinen mir auch diese Statuten mit Blick auf unsere

Problemstellung noch intensiverer quellenkritischer Untersuchungen zu bedürfen,
als dies bislang geschehen ist43 - und als es an dieser Stelle geschehen kann.

Bekanntlich kamen die genossenschaftlichen Statuten ja häufig im - durchaus

spannungsreichen - Zusammenwirken mit dem städtischen Rat oder im Falle der

Gesellenvereinigungen mit der jeweiligen örtlichen Zunft zustande und sind also

dann nicht als gänzlich autonome und nur nach innen gerichtete Satzungen
anzusehen,44 Genauer zu untersuchen wäre demnach die Frage, ob und in welchem
Masse solche Entstehungsbedingungen die Aufnahme von sozialfürsorgerischen

Bestimmungen beeinflusst haben. Denn die Hervorkehrung karitativer Aktivitäten,

sei es zugunsten der eigenen Genossen oder auch externer Bedürftiger,
versprach doppelten Imagegewinn: Die Genossenschaft konnte derart ihre

Übereinstimmung mit den religiös-sozialen Normen und zugleich ihre soziale Nützlichkeit

unterstreichen.45 Und in der Tat war ja neben der Totenfürsorge die

brüderliche Hilfe für notleidende Genossen immer wieder das zentrale Argument,
wenn Gesellenvereinigungen die Genehmigung zur Einrichtung und Selbstverwaltung

einer eigenen Büchse zu eneichen suchten.46

Die genossenschaftlichen Statuten dürfen also nicht von vornherein als buchstäbliches

Zeugms der sozialfürsorgerischen Praxis genommen werden. Wenngleich
sich aus ihnen für den notleidenden Genossen kein einklagbarer Rechtsanspruch
ableiten liess, so dürfen sie gleichwohl als aus der sozialen Praxis geronnene und
auf diese wiederum rückwirkende Normen gelten. Dafür sprechen insbesondere

deren zunehmende Konkretheit und Zweckrationalität, die ja sichtbar unter dem

Diktat des Machbaren standen und die dazu beitragen sollten, die Folgen sozialer

«Not» für die Gemeinschaft wie für den Einzelnen kalkulierbar zu machen. Und

gerade diese deutliche Tendenz zur Konkretisierung, zur Begrenzung und Bedarfsprüfung

dürfte eine entsprechende Erwartungshaltung der Genossen verstärkt
haben, dürfte den Anspruch genährt haben, dass die derart limitierte Solidarität im
konkreten Notfall auch tatsächlich geübt würde, dürfte damit schliesslich den
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Konnex zwischen den Pflichten der Mitgliedschaft, insbesondere also der Bei-

tragspflicht, und den konkreten Vorteilen verstärkt haben. Dass die gedankliche
Verbindung zwischen Beitragsleistung und solidanscher Hilfe seit dem Ausgang
des Mittelalters zunehmend enger wurde, erweisen die bereits erwähnten, separat

geführten Armenkassen, aber etwa auch eine Initiative wie die der Basler

Webergesellenbruderschaft, die 1605 eine Zwangsmitgliedschaft aller Gesellen

vor Ort zu eneichen suchte, um die kostenintensive Spitalversorgung erkrankter
Genossen finanzieren zu können.47

In Anbetracht dieser Entwicklungstendenzen lassen sich die genossenschaftlichen

Selbsthilfepraktiken in Verbindung bringen mit Formen der individuellen
Daseinsvorsorge, die zur selben Zeit eine zunehmende Präzisierung von Leistung und

Gegenleistung wie auch Massnahmen zu deren rechtlicher Absicherung erfuhren.
Dazu sind die Leibrentenverträge zu zählen, die sich bei den wohlhabenderen

Stadtbürgern im Spätmittelalter wachsender Beliebtheit erfreuten, weil sie sich in
den Vertragskonditionen als sehr variables und, einen geeigneten Rentenverkäufer

vorausgesetzt, auch risikoarmes Instrument der Altersvorsorge erwiesen.48 Des

weiteren sind die von Einzelpersonen erworbenen Spitalpfründen zu nennen, deren

konkrete Konditionen im Hinblick auf Unterbringung und Verpflegung ebenfalls,

je nach Geldbeutel, individuell ausgehandelt werden konnten,49 hier wurde eine

Erfolgsgeschichte geschrieben, die bekanntermassen den Wandel zahlreicher
städtischer Spitäler zu reinen Pfründneranstalten nach sich zog. In diese Reihe

gehören drittens die bislang noch wemg beachteten Leibgedingevereinbarungen
zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern. Bekannt vor allem als Instrument

zur einvernehmlichen Übergabe bäuerlicher Höfe an die nächste Generation,50

erfuhren sie auch in städtischen Familien eine gewisse Verbreitung, wobei hier
ebenfalls - dies als Hypothese - eine Tendenz zur genauen Fixierung der

Versorgungsleistungen und zugleich zur rechtlichen Absicherung des Vereinbarten

zu erkennen ist.51

All diese Elemente fügen sich zum Gesamtbild einer zunehmend rationaleren und

planvolleren Daseinsvorsorge, die vor allem natürlich von Angehörigen städtischer

Oberschichten geübt wurde, deren Instrumentarium im Rahmen der jeweiligen
Möglichkeiten aber auch von weniger wohlhabenden Stadtbewohnern genutzt
wurde. Die sich hier ausprägenden Denk- und Handlungsformen mussten aber auch

in den städtischen Genossenschaften wirksam werden, und die oben angestellten

Beobachtungen bestätigen meines Erachtens diese Hypothese.52 Die kollektive
Selbsthilfe spätmittelalterlicher Zünfte und Gesellenvereinigungen hatte noch nicht
die Merkmale einer modernen solidarischen Versicherungsgemeinschaft entwickelt,

aber bereits erste deutliche Schritte in diese Richtung unternommen.
Damit musste sie aber in Widerspruch - oder zumindest in eine beträchtliche

Spannung - geraten zu den christlichen Normen, die die Fremd- und die
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Selbstsicht der Genossenschaften in erheblichem Masse prägten: Caritas und

fraternitas nämlich.53 Caritas, das umfassende Liebesgebot Jesu an die Gemeinschaft

der Christen, schloss die spontane und vorbehaltlose Hilfe für jeden
Notleidenden ein.54 Die Radikalität dieses Gebots, zumal unter den Vorzeichen
einer christlich werdenden Gesellschaft, hatte allerdings bereits bei den Kirchenvätern

zu divergenten Äusserungen über mögliche Einschränkungen der Almosenvergabe

und bei den Dekretisten schliesslich zu Bemühungen um eine kohärente

Almosenlehre geführt.55 Waren hier Kriterien der Bedürftigkeit und der Würdigkeit

von Almosenempfängern gleichsam «salonfähig» geworden, so behielt die

religiöse Norm der brüderlichen Liebe innerhalb der gildeförmigen Sozialgruppen
zweifellos länger ihre ursprüngliche Kraft, worauf ja auch die Benennungen
einzelner hochmittelalterlicher Gilden als Caritas und zahlloser Gruppen auch

noch des Spätmittelalters als fraternitas hindeuten.56 Der christliche Gedanke der

fraternitas, der umfassenden brüderlichen Beistand und Hilfe beinhaltete, vertrug
sich allerdings schlecht mit dem, was wir bei den spätmittelalterlichen Genossenschaften

immer wieder beobachten konnten: der genauen Fixierung der Voraussetzungen

und Grenzen genossenschaftlicher Unterstützung. Dieser Widerspruch
führte im Spätmittelalter freilich noch nicht dazu, dass Reflexionen und Selbstaussagen

den christlich geprägten Denkhorizont verliessen. So wurden immer wieder
die - nicht im Darlehensmodus gewährten - Hilfen für notleidende Genossen

wörtlich oder sinngemäss als «Almosen» bezeichnet, die «um Gottes willen»
gegeben würden; beispielsweise sollte nach der Ordnung der Emdener Schuhmacherzunft

von 1491 jeder Meister vierteljährlich je einen halben Krummstert zahlen «in
soedaenen maneren, oft we in den ampte vorarmde, den sal men van den ghelde

bewysen de wercke der barmherticheit, eme to hulpe to komene unde to den

karchove to brengene, dat loen van den almachtigen Gode to ontfangene».57

Gleichwohl konnten die Zwänge und Formen der kollektiven Selbsthilfe nicht
ohne Wirkung auf die allgemeineren Auffassungen christlicher Normen bleiben.
Bedenkt man vor allem, dass neben der tatsächlichen Hilfsbedürftigkeit allmählich
auch das NichtVerschulden der Misere und die allgemeine Würde des Hilfesuchenden

zur Voraussetzung gemacht wurden, dann lassen sich diese Vorgänge
einordnen in den tief greifenden Wandel der Auffassungen von Armut und Arbeit
im Spätmittelalter,58 der bekanntlich im städtischen Zunftbürgertum einen wichtigen

sozialen Träger hatte.

Nicht zuletzt werfen - was sich hier nur noch andeuten lässt - die Praktiken

genossenschaftlicher Selbsthilfe ein Schlaglicht auf den historischen Wandel, den

gildeförmige Sozialgruppen im Spätmittelalter erfuhren.59 Mit diesen Praktiken
musste eine Abschwächung des Gedankens umfassender Brüderlichkeit einhergehen,

und im Gefolge eine differenziertere Wahrnehmung der Vor- und Nachteile
einer Gruppenzugehörigkeit, also auch eine stärkere Zweckorientierung der
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Beteiligten. Damit dürfte sicherlich eine stärkere Selbstwahrnehmung des Einzelnen

in der Gruppe verbunden gewesen, mithin ein weiterer Faktor
spätmittelalterlicher Individualisierung markiert sein.60 Vor diesem Hintergrund fällt
es schwer, berufsständische Genossenschaften des ausgehenden Mittelalters noch

uneingeschränkt als «Gilden» im eingangs erläuterten Sinn anzusehen.
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